
 
Aufruf an die Bundesregierung: 
Missbrauch des Gesundheitssystems zur Verkaufs-
förderung künstlicher Säuglingsnahrung beenden  
Sehr geehrte Frau Merkel, 
sehr geehrter Herr Gabriel, 
sehr geehrter Herr Kauder,  
sehr geehrter Herr Steinmeier,  
sehr geehrter Herr Gysi,  
sehr geehrte Frau Göring-Eckardt, 
 

Gezielte Beeinflussung von ÄrztInnen, Pflegepersonal und Heb-
ammen aus rein kommerziellem Interesse und zum Schaden von 
PatientInnen – das gibt es nicht nur bei Arzneimitteln, das gibt es 
auch bei der Säuglingsnahrung.   

Stillen ist die normale Form der Säuglingsernährung. Sie fördert 
in unübertroffener Weise die Gesundheit von Mutter und Kind 
(Renfrew, Stuebe).  

Natürlich entscheiden die Eltern, ob die Mutter stillt oder sie 
künstliche Säuglingsnahrung füttern. Und dabei hören sie auf 
das, was ihnen ÄrztInnen, Schwestern und Hebammen empfeh-
len. Sie vertrauen darauf, dass die Tipps und Hinweise, die sie 
von dort bekommen, ihrer Gesundheit bestmöglich nutzen. 

Hier setzt die Babynahrungsindustrie an. Geschenke und ge-
sponserte Fortbildungen für medizinisches Fachpersonal sind in 
Kliniken und Praxen allgegenwärtig (Beispiele siehe Anhang). 
Das ist keine Werbung mehr, sondern eine subtile Form der Be-
stechung.  

Wer etwas bekommt, und sei es eben auch nur die so genannte 
„Fortbildung“ der Industrie, will unbewusst auch etwas zurückge-
ben, das ist ein gut belegter und tief verwurzelter Reflex (Klempe-
rer). Dass dabei die Berufsethik unterlaufen wird, nehmen die 
EmpfängerInnen der industriellen „Wohltaten“ nicht mehr wahr. 
Sie verlieren ihren eigentlichen Auftrag, die Gesundheit von Müt-
tern und Kindern bestmöglich zu fördern, aus den Augen und 
finden die tausend werbenden  Angebote der Industrie schließlich 
so selbstverständlich wie Zahnpasta-Werbung.  

Säuglingsnahrung wird von den Eltern selbst gekauft, nicht von 
ÄrztInnen verordnet. Deshalb ist eine weitere Strategie der Ba-
bynahrungsindustrie, ihren Produkten den Nimbus „von Ärzten 
und Hebammen empfohlen“ zu geben. Kliniken und Praxen be-
kommen Werbegeschenke zur Verwendung in den Einrichtungen 
selbst und zur Weitergabe an die Mütter (s. Anlage). Damit wird 
das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und medizi-
nischem Personal kommerziell missbraucht – zum Schaden der 
Gesundheit.  

Die Unabhängigkeit und fachliche Integrität der Verantwortlichen 
in Einrichtungen des Gesundheitswesens muss geschützt wer-
den (siehe dazu Resolutionen der WHO). Nur so können diese 
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AGB Aktionsgruppe Babynah-
rung e.V. www.babynahrung.org 
 

          
 

AZLS Ausbildungszentrum 
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www.stillen.de 

               
 

BDL Berufsverband deutscher 
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e.V. www.bdl-stillen.de 
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Fortbildungszentrum Bens-
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bensberg.de 

                 
 

MEZIS Mein Essen zahl ich 
selbst e.V. Initiative unbestech-
licher Ärztinnen und Ärzte  
www.mezis.de 

          
 

vdää Verein demokratischer 
Ärztinnen und Ärzte e.V. 
www.vdaeae.de 
 

          
 
WHO/UNICEF-Initiative 
„Babyfreundlich“ e.V. 
www.babyfreundlich.org 
 



ihrer beruflichen Verpflichtung gerecht werden, die medizinisch 
bestmögliche Beratung und Behandlung anzubieten. Nur so kann 
die Qualität der Versorgung erhalten werden. Nur so kann das 
Vertrauen, das Mütter und Väter in das Fachpersonal setzen, auf 
Dauer erhalten und gerechtfertigt werden.   

 
Wir, die UnterzeichnerInnen dieses Aufrufes, forder n des-
halb: 
1. Keine Geschenke und keine gesponserten Fortbildu ngen 

der Babynahrungsindustrie für Einrichtungen zur Bet reu-
ung und Behandlung von Schwangeren, Wöchnerinnen, 
Neugeborenen und Säuglingen sowie den in diesem Fel d 
tätigen Ärztinnen und Ärzten, Hebammen und anderen 
MitarbeiterInnen.  

2. Keine Werbegeschenke von Muttermilchersatzproduk ten 
und von Werbematerial über diese zur Weitergabe an die 
Eltern über diese Einrichtungen und Personen. 

3. Den Krankenkassen ist aufzugeben, dass sie ihre Ver-
tragspartner schriftlich (als Teil des Vertrages) v erpflich-
ten, keinerlei Werbung in ihren Einrichtungen zuzul assen 
sowie kein Sponsoring und keine Geschenke mehr anzu -
nehmen.  

4. Zur Umsetzung dieser Verpflichtung sollten wirks ame 
Bußgeldregelungen für deren Einhaltung sorgen. 
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